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Gliederung

Verfahren in der Sozialmedizin

Krankenversicherung (SGB V) AU Kur/Reha Haushaltshilfe

Schwerbehinderung (SGB IX) GdB

Unfallversicherung (SGB VII)

Rentenversicherung (SGB VII) Rente

Pflegeversicherung (SGB XI)
Neuer 

Pflegebegriff



Verfahren in der Sozialmedizin

→ Antrag

 Patient (= Versicherter)

→ Evtl. Anhörung

→ Bescheid

→ Widerspruch

 Arzt: Einspruch gegen ärztliches Gutachten

→ Widerspruchsbescheid

→ Klage vor Sozialgericht

 Arzt: sachverständiger Zeuge



Was ist für Vertragsärzte wichtig



Krankenversicherung

→ SGB V



Arbeitsunfähigkeits-(AU)-Richtlinie

→ Zuletzt vor AU ausgeübte Tätigkeit

 Nicht mehr oder

 Nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung

 ausgeübt werden kann

→ Aus der Ausübung der Tätigkeit für die Gesundheit abträgliche Folgen 

erwachsen

AU liegt vor, wenn



AU bei Arbeitslosen

→ Leichte Tätigkeiten

→ Nicht über den Zeitraum, für den der Pat. sich zur Vermittlung zur 

Verfügung gestellt hat

→ Durchgeführt werden können

→ Zuletzt ausgeübte Tätigkeit ohne Bedeutung

(Alg-I Bezieher)  - AU, wenn



AU bei Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(Hartz-IV)
AU, wenn

→ Nicht mindestens drei Stunden täglich gearbeitet werden kann

oder

→ Nicht an einer Eingliederungsmaßnahme teilgenommen werden 

kann



Arbeitsplatz verloren während der AU
An- u. Ungelernte dann AU, wenn

→ Letzte oder ähnliche Tätigkeit

→ Nicht mehr oder

→ Nur unter der Gefahr der Verschlimmerung der Erkrankung

ausgeübt werden kann



Keine AU

Muster 
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→ Betreuung eines erkankten Kindes

→ Während Inanspruchnahme von Heilmitteln



Keine AU

→ Für Behandlung oder Diagnostik, wenn diese Maßnahmen 

selbst nicht zu einer AU führen

→ Für Sterilisation (Ausnahme: krankheitsbedingt)

→ Kosmetische Op. ohne Komplikationen

→ Bei Beschäftigungsverbot nach

 Infektionsschutzgesetz

 Mutterschutzgesetz



Infektionsschutzgesetz

→ § 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote

→ (1) Personen, die

 1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer 
anderen infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder 
dessen verdächtig sind,

 2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen 
werden können,

 3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia 
coli oder Choleravibrionen ausscheiden,

→ dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden

 a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten 
Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder

 b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur 
Gemeinschaftsverpflegung.



Mutterschutzgesetz
geändert 23.04.17

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;
unverantwortbare Gefährdung

§ 11 unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen

§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

• Gefährdungen, denen Schwangere ausgesetzt ist

• Ermittlung, welche Maßnahmen zur Abwendung möglich sind

• Nach Mitteilung der Schwangerschaft unmittelbarer Beginn evtl. 
Schutzmaßnahmen



Mutterschutzgesetz
Rangfolge der Schutzmaßnahmen

→Nach §13 hat der Arbeitgeber folgende Rangfolge zu 

beachten

 Umgestaltung der Arbeitsbedingungen

 Arbeitsplatzwechsel

 Betriebliches Beschäftigungsverbot

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach 

ärztlichem Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der 

Beschäftigung gefährdet ist.



AU-Bescheinigung

→ Persönliche Untersuchung 

(auch bei Folge-AU)

→ Nur ganz ausnahmsweise rückwirkend und auch dann 

in der Regel nur 3 (Kalender-)Tage

→ Symptomdiagnosen („R-Diagnosen“) nur in den 

ersten 7 Tagen



AU > 6 Wochen

→ Nächster Sprechstundentermin spätestens am Tag nach 

bescheinigtem AU-Ende

→ Seit 11.5.19 (TSVG) Monatsfrist für Nahtlosigkeit

 Aber: noch nicht in der AU-Richtlinie verankert

→ Kreuz bei „ab 7. Woche AU“ machen

→ Bei AU-Ende Kreuz bei „Endbescheinigung“

→ Bei jeder AU > 6 Wo ist regelmäßig festzustellen, ob stufenweise 

Wiedereingliederung in Betracht kommt



→ Medizinischer Dienst der Krankenversicherung

 Sozialmedizinischer Beratungs- und Begutachtungsdienst der GKV 

u. PV

 Organisatorisch selbstständig

 Fachlich unabhängig

 Dienstaufsicht durch Sozialministerium



MDK
§ 275 Abs. 5 SGB V

→Die Ärzte des Medizinischen Dienstes sind bei der 

Wahrnehmung ihrer medizinischen Aufgaben nur ihrem 

ärztlichen Gewissen unterworfen

→MDK ist nicht berechtigt, in die ärztliche Behandlung 

einzugreifen



MDK

→ Auftrag durch die Kasse

→ Beurteilung aufgrund

→ Aktenlage

→ Persönlicher Untersuchung

→ Abgabe einer Empfehlung

→ Entscheidungskompetenz bei der Kasse

Beratungsablauf



„Falsches“ MDK-Gutachten
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Nicht genehmigungspflichtig
(aber nur Krankenfahrten, 

Krankentransporte müssen 
weiterhin genehmigt werden.

Neues Muster Krankenbeförderung

schon veraltet



Reha

Für die Fahrten zu ambulanten oder stationären  

Rehabilitationsmaßnahmen ist ebenfalls 

keine  Verordnung auszustellen, sondern der 

Versicherte zur Klärung der An- und Abreise direkt an 

seine Krankenkasse zu verweisen 



Heilmittelrezept ab Q4/20

© LVBW 201927



Reha-Maßnahme

→ Im erwerbsfähigen Alter und keine komplette EU-Rente:

→ Rentenversicherung

→ Rentner (außer Tumorkrankheit)

→ Krankenkasse

→ Kinder

→ Wahlrecht der Eltern

Zuständigkeit



Formen von Vorsorgemaßnahmen

→ Ambulant

→ Bad Füssing

→ Abano-Therme

→ Stationär

→ „Kur“ für Pflegende

→ Kinder

→ Mutterkur

→ Vaterkur

→ Mutter-Kind-Kur

→ Vater-Kind-Kur

→ Familienkur

→ Oma-Kur?



Probleme mit Mutter-(Kind)-Kuren

→ Mütterliche Indikation entscheidet

 Wenn Kind im Vordergrund steht:

Kinderkur mit Mütterbegleitung

→ Antragsfehler

 Mutter „zu krank“ machen

 Keine medizinische Diagnose

 Familienrollen-spezifische Problematik fehlt



Probleme mit Mutter-(Kind)-Kuren

→ Was die Kasse gerne macht:

→ „Für Kur ist die Rentenversicherung zuständig“

→ Lösung: Klarstellung, dass die Erwerbsfähigkeit nicht gemindert 

oder gefährdet ist

→ Was die Kasse nicht mehr darf

→ Verweis auf „ambulant vor stationär“



Mutter-(Kind-)Kur als Vorsorge
EBM 01624    - 210 Punkte  (ca. 22€)

33



Formular für das Kind – Muster 65

EBM 01622
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Rehabilitation

Rehabilitation für Erwerbstätige

→ Ambulant

→ Stationär

• Rehabiliation für 
Rentner und 
Hausfrauen

– Ambulant

– Stationär

• Rehabilitation für 
Kinder



Reha-Antrag 
Muster 61

Teil A muss nur ausgefüllt 

werden, wenn der 

Kostenträger unklar ist



ICD  - ICF

ICD

→ Klassifikation der Krankheiten



ICF

→ Klassifikation der Fähigkeitsstörungen



ICF

Kurze Entfernung Gehen
d4500.231 : mäßige Einschränkung in der Geh-Leistung auf kurze Entfernungen, ohne 

Hilfsmittel erheblich eingeschränkte Leistungsfähigkeit, mit Hilfsmittel nur leicht ausgeprägt 



Schädigung

→ Ständig rezidivierende 

Lumboischialgie bds. mit 

eingeschränkter Gehstrecke 

und Ruheschmerz bei 

Spinalkanalstenose LWK 3-5

→ Dysthymie, in den letzten 6 

Monaten verschlimmert mit 

Ausgeprägter Schlafstörung, 

Antriebsschwäche u. soz. 

Isolation

Spinalkanalstenose LWK 3 – LWK 5

Dysthymie

Neues Formular ab 1.4.20
Die alten Formulare sind dann 
nicht mehr gültig!



Lebensumstände/Kontextfaktoren

→ Kinder wohnen weit weg; 
Wohnung auf 3 Etagen verteilt; 
kein Aufzug im Haus; kümmert 
sich als einzige Tochter um ihren 
Vater

→ Schulsituation wird als 
„Mobbing“ empfunden; kein 
Verständnis des Arbeitgebers für 
hohe berufliche Belastung

→ wenig soziale Kontakte; Umzug 
in neuen Wohnort, hier keine 
Bekannten; Hilfe des 
Pflegepersonals wird nicht 
angenommen



→ Steigerung der Gehstrecke und 

Beweglichkeit, Schmerzminderung, 

Antriebsteigerung, 

Schlafnormalisierung, Minderung 

Grübelzwang

→ Einkauf selbstständig möglich, 

Haushalt wieder selbst erledigen 

Unternehmung mit Gemeinde, 

Mehr Kontakt mit Enkeln

→ Akzeptanz der Hilfe durch 

Sozialdienst. Integration in 

betreutes Wohnen. Besserer 

Familienkontakt

Ziele



Haushaltshilfe – I

Anspruch laut Gesetz bei

→ Krankenhausbehandlung

→ Stationäre Vorsorgemaßnahme

→ Reha-Maßnahme

Voraussetzung

→ Kind im Haushalt noch nicht 12 Jahre

§38



Haushaltshilfe - II

Zusätzlich auch Anspruch (ohne Kind)

→Bei schwerer Krankheit

→Wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, 
insbesondere im Anschluss an

→Krankenhausaufenthalt

→Ambulante Operation

→Ambulante Krankenhausbehandlung

→Dauer: max. 4 Wo

→Bei Kind bis 12 oder behindert: max. 26 Wo

Kein Anspruch: Pflegegrad 2-5



Haushaltshilfe – III

Leistungen

→ Haushaltshilfe wird gestellt

→ Erstattung von Kosten für selbstbeschaffte Hilfe

→ nicht: Verwandt/Verschwägert bis 2. Grad

→Ausnahme: Erstattung Verdienstausfall

Zusätzliche Satzungsleistungen sind erlaubt

§38



Haushaltshilfe IV

§ 24h

→ Die Versicherte erhält Haushaltshilfe, soweit ihr wegen 

Schwangerschaft oder Entbindung die Weiterführung des 

Haushalts nicht möglich ist

Schwangerschaft / Wochenbett



Hauswirtschaftlich
e Versorgung (§37 
SGB V)

Muster seit 10/17



Häusliche Krankenpflege

Krankenhausvermeidungspflege §37 (1)

• Behandlungspflege

• Zusätzlich Grundpflege/Hauswirtschaft

Unterstützungpflege §37 (1a)

• Grundpflege/Hauswirtschaft

Sicherstellungspflege §37 (2)

• Behandlungspflege

• Grundpflege/Hauswirtschaft

• NIE ohne Behandlungspflege

• Satzungsleistung



Krankenhausvermeidungspflege

ZUSÄTZLICH zu Behandlungspflege

Dauer

→Max. 4 Wo

→Verlängerung nur mit MDK-Genehmigung



Unterstützungspflege

OHNE Behandlungspflege bei

→Anschluss an Krankenhausaufenthalt

→Ambulante Operation

→Ambulante Krankenhausbehandlung

→Schwere Krankheit

→Akute Verschlechterung einer Erkrankung

NICHT bei Pflegegrad 2-5

Dauer wie Krankenhausvermeidungspflege



Sicherung der ärztlichen Behandlung

→NIE ohne Behandlungspflege

→Kasse KANN zahlen, wenn Satzung dies erlaubt

→Ausschluss bei Pflegegrad 2-5



Rehabilitation und Teilhabe Behinderter 
Menschen
SGB IX



Behinderung

§2 Absatz 1

→ Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, 

geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 

Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.



Rehabilitation u. Teilhabe GdB

→ Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Zehnergraden abgestuft

→ Behinderung liegt ab GdB 10 vor

→ Max. mögliche Behinderung GdB 100

→ GdB-Grade werden nicht addiert, sondern in ihrer 

Gesamtauswirkung gesehen



Rehabilitation u. Teilhabe

§2 Abs. 2 - Schwerbehinderung

→ Menschen sind schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der 

Behinderung (GdB) von wenigstens 50 vorliegt

§2 Abs. 3 - Gleichstellung

→ GdB zwischen 30 u. 50

→ infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen 

geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des §73 nicht erlangen oder 

nicht behalten können 

Schwerbehinderung



Begutachtungsgrundlage



Wirbelsäulenschäden



Neurodermitis



Psychose



Rehabilitation u. Teilhabe

→ Nachteile von Schwerbehinderten sollen ausgeglichen werden

→ Ziel ist die Integration und Chancengleichheit 

Nachteilsausgleich (§126)



Rehabilitation u. Teilhabe

Steuerrechtlich

→ Pauschbetrag

→ Kraftfahrzeugkosten

→ Haushaltshilfe

→ Kfz-Steuer-Nachlass/Befreiung

Rentenversicherung

→ Vorzeitige Rente ohne Abzüge

(nicht beim Versorgungswerk)

Nachteilsausgleich I



Rehabilitation u. Teilhabe

Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr

Merkzeichen B

→ Unentgeltliche Beförderung von Begleitpersonen im Nah- u. 

Fernverkehr

Merkzeichen BL

→ Landesblindengeld

Nachteilsausgleich II



Rehabilitation u. Teilhabe

Merkzeichen G

→ Erhebliche Beeinträchtigung der Bewegung im Straßenverkehr

Merkzeichen aG

→ Gehen dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit großen 

Anstrengungen außerhalb des Kraftfahrzeuges

Merkzeichen RF

→ Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen nicht möglich

Nachteilsausgleich III



Rehabilitation u. Teilhabe

Merkzeichen H

→ Hilfslos

→ Besondere steuerliche Entlastungen

Freiwillige Vergünstigungen

→ ermäßigter Eintritt

→ Verwendung spezieller Sitze in Verkehrsmitteln

Nachteilsausgleich IV



Vertrag Ärzte/Unfallversicherung, gültig seit 01.01.2011

Unfallversicherung
SGB VII



Wer ist bg-lich versichert?

→ Arbeitnehmer während der Arbeit

→ Direkter Weg von/zur Arbeit

→ Schüler, Studenten, Kindergartenkinder

→ Nothelfer

→ Nicht: Beamte



Heilbehandlung

Allgemeine

→ Ärztliche Versorgung, die nach Art oder Schwere weder eines 

besonderen personellen, apparativ-technischen Aufwandes noch 

einer spezifischen unfallmedizinischen Qualifikation bedarf

Besondere

→ Der Rest

→ Immer: wenn Verletzter stationär war!



Unfallmeldung

Am selben Tag, spätestens am nächsten Werktag

→ Es gibt keine Geld für die Meldung, wenn Bericht später als nach 

1Wo eintrifft

Ausnahme

→ Vorstellung beim D-Arzt

→ Dann wird auch keine bezahlt



Vorstellungspflicht

Arbeitsunfähigkeit über Unfalltag hinaus

Behandlungsbedarf länger als 1 Woche

Wiedererkrankung

Verordnung Heil- oder Hilfsmittel

AU länger als im D-Arzt-Bericht



Vorstellungspflicht beim D-Arzt



Verordnungen

Erlaubt

Arznei- und 
Verbandmittel

Haushaltshilfe

Nur durch 
D-Arzt

Heilmittel

Hilfsmittel



Rentenversicherung
SGB VI



RentenVersicherung

Voll erwerbsgemindert

→ Wg. Krankheit oder Behinderung

→ außerstande, unter den üblichen Bedingungen auf allg. 

Arbeitsmarkt

→ mindestens 3 Std. tgl. zu arbeiten

→ Auf nicht absehbare Zeit

Nicht erwerbsgemindert

→ Mindestens 6 Std. erwerbstätig

Teilweise erwerbsgemindert

→ Mehr als 3, weniger als 6 Stunden erwerbsfähig

Erwerbsminderung (§43)



RentenVersicherung

(1) Rente wg. teilweiser Erwerbsunfähigkeit

→ Vor dem 2.1.61 geboren

→ Berufsunfähig

(2) Berufsunfähig:

→ Erwerbsfähigkeit weniger als 6 Std.

→ Im Vergleich zu gesunden Vers. mit ähnlichen 

Ausbildung/Kenntnissen/Fähigkeiten

Berufsunfähigkeitsrente (§240)



Antrag auf Reha

Wenn die Erwerbsfähigkeit „gefährdet“ ist

→ In den nächsten 6 Monaten wahrscheinlich Eintritt von EU oder BU

→ Fast durchgehende AU in den nächsten Monaten zu befürchten



Pflegeversicherung
SGB XI



PV
Voraussetzungen (§14)

Gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen
→Selbständigkeit oder
→Fähigkeiten
Deshalb der Hilfe durch andere bedürftig
Körperliche, kognitive oder psychische 
Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte 
Belastungen oder Anforderungen werden nicht 
selbständig kompensiert oder bewältigt
Auf Dauer,
voraussichtlich für mindestens 6 Monate



Pflegestärkungsgesetz II

Neuer Pflegebegriff

→Somatische und psychische Hilfe wird gleich 
bewertet

→Hauswirtschaft als „3. Säule“

→5 Pflegestufen

→Automatische Überleitung in die höhere (bzw. 
zweithöhere Stufe)

→Stationär: Zuzahlung in Stufe 2-5 identisch





Einstufung in
5 Pflegegrade

Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des Sozialgesetzbuches Juli 2017



Leistungen ab 01.01.2017
(§§ 36ff)

Pflegegrad Geldleistung Sachleistung Stationär

1 Beratung, Hilfsmittel, barrierefreier Umbau 125

2 316 689 770

3 545 1298 1262

4 728 1612 1775

5 901 1995 2005

Härtefall 901 1995 2005




